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des Landesherren oder der Synoden besorgt. Pfarrerstand, verheiratet,
steht im Volke; Gemeindekirche (allgemeines Priestertum).

Schluß: Diese Lehren und Einrichtungen der katholischen Kirche
sind auf dem Konzil zu Trient (1563) festgesetzt worden. Die Lehren
und Einrichtungen der evangelischen (lutherischen) Kirche sind zuerst
ausgesprochen worden in Luthers Katechismus, dann im Augsburger
Bekenntnis und in noch andern Bekenntnissen des 16. Jahrhunderts.
Das Bekenntnis der deutschen Reformierten ist im Heidelberger Katechis¬
mus enthalten.


